
FachV-Lw: § 14 Besondere Zulassungsvoraussetzungen

§ 14  Besondere Zulassungsvoraussetzungen 
 
In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt werden, wer

1.  die Abschlussprüfung an einer staatlichen Technikerschule für Agrarwirtschaft oder an einer Höheren 
Landbauschule oder die Meisterprüfung in einem Beruf im Agrarbereich mit Erfolg abgeschlossen hat oder 
einen vom zuständigen Staatsministerium als gleichwertig anerkannten Ausbildungsgang nachweist und

 
2.  die sonstigen nach § 3 erforderlichen Voraussetzungen erfüllt.

 


